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Stadt Pfullendorf
Landkreis Sigmaringen

Satzung

der Stadt Pfullendorf über die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Wattenreute",
Gemarkung Großstadelhofen.

Aufgrund von § 34 Abs. 4 Ziff. 1 und 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) i. d. F.vom 23.
September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
20.11.2014(BGBI. IS. 1748),i.V.mit§4derGemOhatderGemeinderatderStadt
Pfullendorf in öffentlicher Sitzung am 21.07.2016 folgende Satzung beschlossen:

Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung
„Wattenreute" ist der in § 2 genannte Gestaltungsplan maßgebend.

Bestandteile der Satzung

Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Bodenseestraße" in der Fassung vom
01.06.2016 besteht aus:

1. Gestaltungsplan M 1:1000
2. Textteil zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung

Die Begründung wird beigefügt.

§3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in
Kraft.

Ausfertifluna:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung mit den hierzu
ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates der Stadt Pfullendorf übereinstimmt.

Pfullendorf, den 25.07.2016
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Thorny Kugler, Bürgermeister
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Stadt Pfullendorf

Begründung zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung
nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB
für Wattenreute in Pfullendorf, Ortsteil Großstadelhofen

Stand:01.Juni 2016
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Klarstellungs- u. Ergänzungssatzung „Wattenreute" Begründung mit Eingriffs-Kompensationsbilanz

l. Begründung

1. Ziel der Satzung, Rechtsgrundlagen

Ziel und Zweck der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung des im Zusammenhang bebauten Weilers
Wattenreute im Ortsteil Großstadelhofen ist es,

• die Grenzen des Innenbereichs für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil festzulegen (§ 34 Abs. 4
Satz 1 Nr. 1 BauGB) und

• durch die Einbeziehung von Außenbereichsflächen (baulicher Bestand bzw. Einzetgebäude im
Außenbereich und Ergänzungsflächen) unter Berücksichtigung der ortstypischen Siedlungsstruktur
einen geschlossenen und einheitlichen Ortsrand zu schaffen oder ortsansässigen Bürgern
Bebauungsmöglichkeiten im Sinne einer ortsangepassten Entwicklung zur Verfügung zu stellen
(§34Abs.4Satz1 Nr. 3 BauGB).

Gemäß § 34 Abs. 4 Satz 2 werden diese Satzungen miteinander verbunden.

Bei der Einbeziehung von derzeit noch nicht baulich genutzten Außenbereichsflächen nach

§34(4) Satz 1 Nr. 3 BauGB (Ergänzungsflächen) können nur solche Flächen einbezogen werden, die
durch die angrenzende Bebauung geprägt sind. Die angrenzende Bebauung muss für die einzube-
ziehenden Flächen den städtebaulichen Rahmen bilden. § 34 (5) Satz 3 BauGB bestimmt, dass für diese

Ergänzungsflächen die Eingriffsregelung des § 1a BauGB und die Vorschriften des § 9 Abs. 1a BauGB

über die Festsetzung von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich oder zur Minderung der zu er-
wartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes anzuwenden sind. Auf

diese Flächen wird in der Planzeichnung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gesondert hinge-
wiesen.

Mit der Satzung sollen baurechtliche Voraussetzungen für eine ortsangepasste Eigenentwicklung
geschaffen werden. Eigenentwicklung heißt diesbezüglich, dass bauwilligen und ortsansässigen Bürgern
einerseits die Möglichkeit und die planungsrechtliche Sicherheit für Baumaßnahmen und Umnutzung im
Bestand eröffnet werden und - der vorhandenen städtebaulichen Struktur folgend - kleinräumige Er-

weiterungsmöglichkeiten zugelassen werden. Die Satzung dient dem Erhalt und der langfristigen
Sicherung des Ortsbildes und der charakteristischen Nutzungsstrukturen des Weilers Wattenreute.

1.1 Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. l S. 2414), das

durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. l S. 1722) geändert worden ist.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. l S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom
11.Juni2013(BGBI.IS.1548).

Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. S. 617), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 11.11.2014 (GBI. S. 501) m.W.v. 01.03.2015.
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Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 l S. 58), geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. l S. 1509).

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (GBI. S.581) zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 (GBI. S. 870) m.W.v. 01.12.2015.

2. Räumlicher Geltungsbereich

Gemäß § 34 (4) Satz 2 BauGB werden die Satzungen nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB miteinander

verbunden. Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und

umfasst die Flächen, die innerhalb des Bebauungszusammenhangs eines Ortsteils i.S.d. § 34 Abs. 1 BauGB

liegen. Soweit diese Flächen schon vor Erlass der Satzung Innenbereichsflächen i.S.d. § 34 Abs. 1 BauGB

waren, erfolgt durch die Satzung eine klarstellende Festlegung gem. §34Abs.4Nr.1 BauGB (Klar-
stellungsflächen). Soweit diese Flächen bisher zum Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB zählten, erfolgt durch
die Satzung eine Einbeziehung gem. §34Abs.4Nr.3 BauGB (Ergänzungsflächen). Eine Differenzierung
der Flächen ist der Planzeichnung zu entnehmen. Des Weiteren liegen im räumlichen Geltungsbereich
der Satzung die nach § 9 (1) Nr. 10, 16, 20 BauGB festgesetzten Grünflächen. An das Plangebiet grenzt
in nordwestlicher Richtung der Bebauungsplan „Wattenreute, westlicher Ortsrand, Teil A".
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Abb. 1: Lage des Plangebietes: rot: Fläche der Klarstellungssatzung, gelb: Fläche der Ergänzungssatzung, blau: Bebauungsplan
„Wattenreute, westlicher Ortsrand, Teil A"

2.1 Klarstellungsbereich (gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB)

Die Abgrenzung hat klarstellenden Charakter, soweit den bestehenden im Zusammenhang bebauten
Innenbereich zum Außenbereich abgrenzt und im Bebauungszusammenhang liegende Grundstücke in
den Geltungsbereich der Satzung einbezieht.

2.2 Einbeziehung von Außenbereichsflächen (gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB)

Baulicher Bestand im Außenbereich und bisher nicht bebaute Flächen im Außenbereich (Ergänzungs-
flächen) werden gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB in den bereits im Zusammenhang bebauten Ortsteil (Klar-
stellungsbereich) einbezogen. Dabei handelt es sich bei den Ergänzungsflächen um einzelne, im
Verhältnis zum gesamten Ortsteil untergeordnete Flächen, für die eine hinreichende Prägung durch die

bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs vorliegt. Die Einbeziehung einzelner Außenbereichsflächen

ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar und entspricht den Grundzügen des

Flächennutzungsplans.

Nach §34 (5) Satz 3 BauGB sind nur für die Ergänzungsflächen die Eingriffsregelung des § 1a BauGB
und die Vorschriften des §9 Abs. 1a BauGB über die Festsetzung von Flächen oder Maßnahmen zum

Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft anzuwenden. Die Maßnahmen und Fest-

Setzungen zur Minderung und zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft orientieren sich an

den möglichen Eingriffen. Die Zulässigkeit von Eingriffen in Sinne des § 1a Abs. 3, letzter Satz BauGB

bleibt insoweit unberücksichtigt. Der künftig noch mögliche Eingriff in Natur und Landschaft ist im

Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie in seinen

Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu bewerten.

Vor diesem Hintergrund wird aus naturschutzrechtlicher Sicht beurteilt, inwieweit mit dem Eingriff

verbundene Beeinträchtigungen zu unterlassen sind, mit welchen Maßnahmen unvermeidbare Beein-

trächtigungen so gering wie möglich gehalten werden (Minimierungsmaßnahmen) bzw. wie
unvermeidbare Beeinträchtigungen zu beseitigen oder durch Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu kompensieren sind. Hierfür werden entsprechende textliche Festsetzungen in die

Satzung aufgenommen.

2.3 Von Bebauung freizuhaltende Flächen (gem. § 9 Abs. 1 Satz Nr. 10, 16, 20 BauGB)

Aus städtebaulicher und naturschutzfachlicher Sicht ist es aufgrund der Struktur des Weilers

Wattenreute und dem Erhalt der Durchgängigkeit der Grünflächen von besonderer Bedeutung die

Freiflächen zwischen dem Bebauungsplan „Wattenreute, westlicher Ortsrand, Teil A" und des im

Zusammenhang bebauten Weilers zu erhalten. Die festgesetzten nicht überbaubaren Flächen befinden

sich nach Rechtskraft der Satzung innerhalb Weilers Wattenreute; es wird jedoch mit dieser Festsetzung

klargestellt, dass diese von Bebauung freizuhalten sind.
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Klarstellungs- u. Ergänzungssatzung ..Wattenreute" Begründung mit Eingriffs-Kompensationsbilanz

3. Flächennutzungsplan / Übergeordnete Planungen

Im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Pfullendorf, Herdwangen-Schönach, Wald und
lllmensee (2004) sind die Flächen des Weilers Wattenreute, in denen der räumliche Geltungsbereich
dieser Satzung liegt, gemäß § 1 BauNVO nach ihrer allgemeinen Art der baulichen Nutzung als
gemischte Baufläche dargestellt. Im nördlichen Bereich der Ergänzungssatzung kann die derzeitige
Mischgebietsdarstellung im Wege der zulässigen Ausformung noch als mit dem Flächennutzungsplan
konform bewertet werden.
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Abb. 2: Auszug aus FNP (2004), roter Kreis: Lage des Ergänzungsgebietes

Im Landschaftsplan der Verwaltungsgemeinschaft ist der nördliche Teil des Plangebiets als Grünland mit
Streuobstbestand sowie als landwirtschaftlich genutzte Fläche gekennzeichnet.
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Abb. 3: Auszug aus Landschaftsplan, roter Kreis: Lage des Ergänzungsgebietes, unmaßstäblich
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Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungssatzung ist im wirksamen Regionalplan Bodensee-
Oberschwaben (1996) größtenteils als Siedlungsbereich Bestand dargestellt. Der Geltungsbereich der
Ergänzungssatzung ist als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Das Gebiet liegt außerhalb von
schutzbedürftigen Bereichen.
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Abb. 4: Auszug aus Regionalplan, roter Kreis: Lage des Ergänzungsgebietes, unmaßstäblich

Der Plan des landesweiten Biotopverbundes (informelle Rahmenplanung des Landes BW) zeigt, dass der
nördliche Obstbaumbestand als Kernfläche für mittlere Standorte gekennzeichnet ist, jedoch keine
Verbindungen zu anderen Biotopen aufweist.
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Abb. 5: Lage und Abgrenzung der Biotopverbunde mittlerer Standorte, roter Kreis: Lage des Ergänzungsgebietes, Quelle: LUBW-
unmaßstäblich, abgerufen am 02.03.2016
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4. Planungsrechtliche Festsetzungen

Gemäß §34(4) Nr. 3 BauGB kann eine Gemeinde durch Satzung einzelne Außenbereichsflächen in die
im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen, wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche
Nutzung des angrenzenden Bereichs geprägt sind. Diese Satzungen müssen mit einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung vereinbar sein. In ihnen können einzelne Festsetzungen nach § 9 Abs. 1, 2 und 4
BauGB getroffen werden.

Die Satzungen des § 34 BauGB können miteinander verbunden werden, so dass im vorliegenden Entwurf
die Klarsteltungssatzung nach § 34 (4) Nr. 1 BauGB und die Ergänzungssatzung nach § 34 (4) Nr. 3
BauGB gekoppelt werden.

Auf die Satzung nach §34(4) Nr. 3 BauGB sind die §§ 1a und 9 Abs. 1a BauGB entsprechend anzu-
wenden, d.h. das Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden und die Belange von Naturschutz
und Landschaftspflege sind zu berücksichtigen.

4.1 Art der baulichen Nutzung

Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO. Festzuhalten bleibt, dass sich die hier geplanten Wohn- und
Gewerbegebäude der Art der baulichen Nutzung nach in die Umgebung einfügen.

4.2 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 (1) BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wird ausschließlich durch die Grundflächenzahl bestimmt, die angibt,
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche i.S. des § 19 Abs. 3 BauNVO zu-
lässig sind.

Die Grundflächenzahl entspricht mit einer GRZ von 0,6 einer für den Weiler Wattenreute
charakteristischen Bebauung und trägt der Umgebung Rechnung.

Die zulässigen Grundflächen dürfen durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren
Zufahrten, untergeordneten Nebenanlagen und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche,
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, höchstens bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten
werden.

Die Beurteilung der geplanten Gebäude folgt den Maßgaben des § 34 BauGB.

4.3 Baugrenzen, von Bebauung freizuhaltende Flächen (§ 9 (1) Nr. 10 BauGB)

Zur offenen Landschaft sowie zur angrenzenden Bebauung wird eine Baugrenze festgesetzt, über die
hinaus nicht gebaut werden darf. Gebäude können jedoch durchaus dahinter zurückbleiben. Die
Bebauung innerhalb der festgesetzten Fläche orientiert sich nach wie vor an den Vorgaben des § 34
BauGB. Die Festlegung von Baugrenzen dient insbesondere der Schaffung von Möglichkeiten, die
begleitenden Vegetationsstrukturen zum Erhalt festzusetzen.

Entlang der L 268 wird ein nicht überbaubarer Grundstücksstreifen festgesetzt. Auf diesem ist die
Errichtung von Nebenanlagen i.S. des § 14BauNVO (Hochbauten, Garagen, Stellplätze und sonstigen
Nebenanlagen) nicht zulässig. Nebenanlagen welche nach § 14 BauNVO auch außerhalb der Baugrenzen
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zulässig sein können sowie genehmigungsfreie Anlagen bedürfen einer Genehmigung der
Straßenbauverwaltung.

An der Einmündung zur L 268 wird ein Sichtfeld festgesetzt. Dieses ist zwischen 0,8 m und 2,5 m von
ständigen Sichthindernissen, parkenden Fahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs auf Dauer
freizuhalten. Bäume, Lichtmasten und ähnliches sind innerhalb des Sichtfeldes möglich, dürfen jedoch
wartepflichtigen Fahrern die Sicht nicht verdecken.

4.4 Ver-und Entsorgung, Erschließung

Die äußere verkehrliche Erschließung des Gebietes erfolgt über den bestehenden Anschluss zur L 268.

Versorgungsleitungen für Frisch- und Abwasser sowie für Elektrizität und Telekommunikation sind im
bestehenden Siedlungsgebiet vorhanden und können entsprechend verlängert werden.

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Das Schmutzwasser wird in den vorhandenen Schmutz-
wasserkanal eingeleitet. Anfallendes, unbelastetes Niederschlagswasser kann in die Regenwasser-
kanalisation, welche bei Sylvenstal in das Regenwasserklärbecken mündet, eingeleitet werden. Ver-
sickerungsmulden auf den Grundstücken sind zulässig.

4.5 Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für Zufahrten, Hoffläche und
Stellplätze genutzt werden, als naturnahe Grünflächen (Garten, Wiesen, Obstwiesen) anzulegen und zu
pflegen. Die Bepflanzyng soll spätestens in der auf den Bezug folgenden Vegetationsperiode erfolgen.

4.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§9(1)Nr.25aBauGB)

Dem durch die vorliegende Planung in dem markierten Bereich der Ergänzungssatzung verursachten
Eingriffs wird eine Grünfläche mit Pflanzgeboten als Kompensationsfläche und -maßnähme im Sinne
des § 1aAbs.3 BauGB innerhalb des Plangebietes zugeordnet. Die Kompensationsmaßnahmen sind
durch den Grundstückseigentümer durchzuführen.

4.6.1 Maßnahmenkonzept

Die wesentlichen Beeinträchtigungen auf den Naturhaushalt und die Landschaft sind mittels
Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen auf ein unerhebliches Maß zu reduzieren.
Dabei sind wirksame Maßnahmen zum Boden- und Wasserschutz, zur Einbindung des Landschaftsbildes
und zur Kompensation verloren gehender Lebensräume für Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
umzusetzen.
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Vermeidungsmaßnahmen

.V 1 Fachgerechter Umgang mit Gefahrenstoffen und Abfall
Maßnahme:

Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang entsprechend den anerkannten Regeln der Technik mit
Öl-, Schmier- und Treibstoffen sowie regelmäßige Wartung der Baumaschinen sind jegliche Beein-
trächtigungen des Bodens und des Grundwassers zu vermeiden. Handhabung von Gefahrenstoffen und
Abfall nach einschlägigen Fachnormen. Anfallende Bauabfälle und Bauschutt müssen getrennt
gesammelt und einer Verwertung zugeführt bzw. entsorgt werden.

Begründung:

Schutzgut
Boden/Wasser:

Festsetzuna: Hinweis in der Satzung

Schutz von Boden und Grundwasser vor Schadstoffeinträgen

V 2 Verzicht auf Eindeckung der Dächer aus unbeschichtetem Metall

Maßnahme:

Verzicht auf flächige Eindeckung von Dächern aus u n beschichtete m Metall (Kupfer, Zink, Titanzink, Blei).
Kunststoffbeschichtete Metalle sind als Dacheindeckung zugelassen. Untergeordnete Bauteile
(Dachrinnen, Verwahrungen, etc.) dürfen aus den beschriebenen Metallen bestehen.

Begründung:

Schutzgut Dachabdeckungen aus unbeschichtetem Metall erhöhen den Gehalt an
Boden/Wasser Schwermetallen im Dachabfluss. Um eine Beeinträchtigung des Grundwassers

zu vermeiden, ist auf eine Eindeckung der Dächer bei Neubauten mit den
vorgenannten Materialien zu verzichten.

Festsetzuna: Hinweis in der Satzung

V 3 Verwendung insektenschonender, sparsamer Beleuchtung

Maßnahme:

Für die Beleuchtung des Weilers, insbesondere in den Ergänzungsbereichen, sind insektenschonende,
dimmbare und ausschließlich niedrige Leuchten zu verwenden (z. B. LED. Natriumdampflampen). Die
Leuchtkörper sind vollständig eingekoffert, der Lichtpunkt befindet sich im Gehäuse. Reduzierung des
Beleuchtungsniveaus zwischen 24.00 und 05.00 Uhr.

Begründung:

Schutzgut Minimierung der Lockwirkung auf nachtaktive Tiere durch Flug zu den
Pflanzen&Tiere: Leuchtquellen, Minimierung der Lichtemissionen und der Störung der

angrenzenden Habitatflächen

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Minimierungsmaßnahmen

M1 Schutz des Oberbodens

Maßnahme:

Unbelastete Böden sind abzutragen, zwischenzulagern und für die Geländemodellierung wieder-
zuverwenden (siehe § 202 BauGB i.V.m. BodSchG Baden-Württemberg §§ 1 und 4). Der humose
Oberboden wird abgetragen und zwischengelagert in Mieten von höchstens 1 m Höhe, die DIN 18915 ist
anzuwenden. Bei bestehenden Verdichtungen ist eine Bodenlockerung durchzuführen.

Begründung:

Schutzgut Boden: Sicherung der nicht wiederherstellbaren Ressource Oberboden, weitgehender
Erhalt der Bodenfunktionen

Festsetzung: Hinweis in der Satzung

M2 Verwendung offenporiger Beläge

Maßnahme:

Grundstückszufahrten sind mit offenporigen, wasserdurchlässigen Belägen auszuführen. Geeignete
Beläge sind Rasenfugenpflaster, Schotterrasen, Betonrasensteine, wassergebundene Decke.

Begründung:

Teilerhalt der Bodenfunktionen, Minimierung der Eingriffe in den Bodenwasserhaushalt durch
Teilversickerung des Niederschlagswassers, Verringerung der thermischen Belastung durch Aufheizung

Festsetzung: Hinweis in der Satzung; § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO

Kompensationsmaßnahmen

K 1 Pflanzung von standortgerechten Obstbäumen

Maßnahme:

Im Geltungsbereich sind 13 heimische standortgerechte, mittel-großkronige Obsthochstämme gemäß
Planeintrag zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Pflanzqualität: Mindestens H mB StU 12-14.
Pflanzabstand untereinander mindestens 10 bzw. 11 m. Empfohlene Baumarten siehe Pflanzliste im
Anhang. Fachgerechte Befestigung. Die Bäume sind gegen Verbiss zu schützen. Die genaue Lage wird in
der Ortlichkeit festgelegt und kann bis zu 3 m vom Plan abweichen. Entlang unterirdischer Leitungen ist
ein Mindestabstand von 2 m links und rechts einzuhalten. Bei Abgang ist gleichwertiger Ersatz zu
schaffen.

Begründung:

Schutzgut Pflanzen Schaffung von Nahrungs-, Brut- und Rückzugshabitaten, Stärkung der
Et Tiere: Lebensraum- und Vernetzungsfunktion für Tiere
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Schutzgut

Klima/Luft:
bioklimatisch ausgleichende Wirkung durch Transpiration, Schadstoff- und

Staubfilterung

Schutzgut Mensch/ Minimierung der Fernwirkung und Blickbeziehungen, Einbindung in das
Landschaft: Landschaftsbild, Schaffung von Landschafts-Strukturelementen

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

K 2 Pflanzung von standortgerechten Obstbäumen

Maßnahme:

Angrenzend an das Plangebiet sind 3 heimische standortgerechte, mittel-großkronige Obsthochstämme

gemäß Planeintrag zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Pflanzqualität: Mindestens H mß StU 12-14.

Pflanzabstand untereinander mindestens 10 m. Empfohlene Baumarten siehe Pflanzliste im Anhang.

Fachgerechte Befestigung. Die Bäume sind gegen Verbiss zu schützen. Die genaue Lage wird in der

Ortlichkeit festgelegt und kann bis zu 3 m vom Plan abweichen. Bei Abgang ist gleichwertiger Ersatz zu
schaffen.

Begründung:

Schutzgut Pflanzen Schaffung von Nahrungs-, Brut- und Rückzugshabitaten, Stärkung der
ft Tiere: Lebensraum- und Vernetzungsfunktion für Tiere

Schutzgut

Klima/Luft:
bioklimatisch ausgleichende Wirkung durch Transpiration, Schadstoff- und

Staubfilterung

Schutzgut Mensch/ Minimierung der Fernwirkung und Blickbeziehungen, Einbindung in das
Landschaft: Landschaftsbild, Schaffung von Landschafts-Strukturelementen

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
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Abb. 6: Lage der Kompensationsmaßnahme K2 am nördlichen Ortsrand von Wattenreute
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5. Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft und Ermittlung der Ausgleichsmaßnahmen

Das Plangebiet der Ergänzungssatzung ist gem. §§ 14, 15 BNatSchG als Eingriff in den Naturhaushalt
und das Landschaftsbild zu bewerten. Die zu erwartenden Eingriffe wurden ermittelt und sind durch

geeignete Maßnahmen auszugleichen.

Fläche gesamt

Fläche Klarstellungssatzung

Fläche Ergänzungssatzung

Davon:

Bereits versiegelte Fläche

Fläche innerhalb Baugrenze

Überbaubare Fläche (GRZ 0,6 + zzgl.
Nebenanlagen bis GRZ 0,8)

nicht überbaubare Fläche

Grünfläche

Fläche in m2

54.890

49.790

5.100

920

2.470

1.980

530

1.670

Tabelle 1: Flächenbilanz

5.1 Schutzgut Boden

Durch die Einbeziehung der Außenbereichsflächen gem. § 34 (4) Satz 1 Nr. 3 BauGB werden ca. 5.100 m2
dem Innenbereich zugeordnet. Davon werden 990 m2 als Fläche zur Ortsrandeingrünung festgesetzt. Bei

einer Grundflächenzahl von 0,6, die für den Weiler Wattenreute charakteristisch angesehen werden,

können rund 2.000 m2 einer Uberbauung zugeführt werden.

Der Ausgleich für die mit dem Eingriff verbundenen Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch

Entsiegelung von Flächen ist nicht möglich. Um eine Kompensation für die zusätzliche Bodenver-

siegelung und einen Ausgleich für den Verlust an Lebensraum zu erreichen, erfolgt unter Berück-

sichtigung der Wertigkeit der Eingriffsflächen für Natur und Landschaft eine Ausgleichsmaßnahme zur

Ortsrandeingrünung auf dem Flurstück 828 (siehe Kap. 4.6.1).

Das im Zuge der Baumaßnahmen anfallende Erdaushubmaterial ist, soweit unbelastet und verwertbar,
vor Ort wieder zu verwenden oder einer anderweitigen Wiederverwertung zuzuführen. Dabei ist der

hochwertige Oberboden (humoser Boden) abzuschieben und bis zur weiteren Verwendung getrennt vom

übrigen Erdaushub zu lagern.

Für den Umgang mit Böden, die zu Rekultivierungszwecken vorgesehen sind, insbesondere für deren

Lagerung und Einbringung, gelten die Vorgaben des Heftes 10, Luft-Boden-Abfall des Ministeriums für
Umwelt Baden-Württemberg.

Während der Baumaßnahmen sind Störungen des Bodenprofils, Verdichtung und Verschmutzung des

Bodens, insbesondere auf künftigen Vegetationsflächen zu vermeiden. Zu beachten sind hierbei DIN
18300 (Erdarbeiten) und 18915 (Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke).
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5.2 Schutzgut Wasser

Eine nachhaltige Beeinträchtigung des Grundwassers ist nicht zu erwarten.

Niederschlagswasser von Grundstücken ist gemäß § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) durch
Versickerung oder ortsnahe Einleitung in ein oberirdisches Gewässer zu beseitigen, sofern dies mit
vertretbarem Aufwand und schadlos möglich ist. Das Regenwasser kann an die vorhandene
Regenwasserkanalisation mit Anschluss an das Regenklärbecken Sylvental angeschlossen werden. Beim

Bau von Versickerungsanlagen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik anzuwenden. Für
Anlagen zur Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser sind

Flächenversickerung und Muldenversickerung (siehe ATV-ArbeitsblattAI 38) anzuwenden.

5.3 Schutzgut Klima / Luft

Die bestehende Luftzirkulation in Wattenreute wird durch die Entwicklung der Eingriffsflächen nicht
nennenswert beeinträchtigt. Durch Einhaltung einer Grundflächenzahl von 0,6 wird der Kaltluftstrom
unerheblich beeinträchtigt. Siedlungsrelevante Beeinträchtigungen durch Bebauung der
Ergänzungsflächen sind auszuschließen.

5.4 Schutzgut Pflanzen / Tiere / Biologische Vielfalt

Aufgrund der bisherigen Nutzung der neu zu bebauenden Flächen (Intensivgrünland) stellen diese
Flächen nur einen eingeschränkten Lebensraum für Pflanzen und Tiere dar. Gehölzpflanzungen auf den

privaten Grundstücken führen zu einer Strukturverbesserung durch Schaffung von Nahrungs-, Brut- und
Rückzugsraum.

Die festgesetzten Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen dienen auch der Kompensation des
Verlustes an Vegetationsfläche. Die Ausgleichsfläche erfährt eine Bereicherung der vorhandenen
Strukturelemente für Flora und Fauna, die mit dem Eingriff verursachten Beeinträchtigungen des
Schutzgutes Pflanzen- und Tierwelt zum Ausgleich bringt.

5.5 Schutzgut Orts-, und Landschaftsbild

Maßgebliches Ziel der Satzung ist die Erhaltung des charakteristischen Landschafts- und Ortsbildes von
Wattenreute. Die Satzung begrenzt baulich nutzbare Bereiche auf den bestehenden
Siedlungszusammenhang und strukturiert diesen durch die Festsetzung einer ortstypischen
Durchgrünung. Durch eine ortstypische Gestaltung der Baukörper, sodass sie in Form, Maßstab,
Werkstoff, Farbe und Verhältnis der Baumassen und Bauteile untereinander nicht verunstaltend wirken

und sich an die vorhandene Bebauung integrieren, kann das Ortsbild gewahrt bleiben. Durch
Gehölzpflanzungen auf den privaten Grünflächen wird die Durchgrünung des Weilers und die Ein-
grünung am Ortsrand gewährleistet.

5.6 Kompensationsmaßnahmen
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Zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft - insbesondere die Schutzgüter Pflanzen,
Biotopverbund, Biologische Vielfalt, Tiere, Boden und Landschaftsbild werden zur Ortsrandeingrünung
auf den Flurstücken 828 und 840 Gehölzpflanzungen und Umwandlung von Intensivgrünland in
artenreiche Fettwiesen durchgeführt. Auf die Kompensationsmaßnahme wird in der Planzeichnung der
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung hingewiesen und im Textteil der Satzung konkretisiert. Eine
Pflanzliste ist beigefügt.

5.7 Eingriffs-Kompensationsbilanz

Alle befestigten Flächen auf den Grundstücken sind in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B.
Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, u.a.) herzustellen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 74 Abs.
3 Nr. 2 LBO).

Die mit der Bodenversiegelung verbundenen Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen werden durch
den wasser- und luftdurchlässigen Aufbau gemindert. Zur Kompensation des Eingriffs in das Schutzgut
Boden sowie zur Aufwertung der Schutzgüter Pflanzen/Tiere/Biologische Vielfalt sowie Land-
schafts/Ortsbild wird die unter 4.6.1 erläuterte Kompensationsmaßnahme durchgeführt.

Die Kompensationsmaßnahme gewährleistet, dass keine erheblichen oder nachhaltigen

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zurückbleiben.

Die Schutzgüter Klima/Luft, Mensch/Erholung sind aufgrund der örtlichen Situation untergeordnet
betroffen und können durch geeignete Maßnahmen minimiert werden. Die Eingriffe in die Schutzgüter
Boden, Pflanzen/Tiere/Biologische Vielfalt und Orts-/Landschaftsbild werden durch eine entsprechende
Kompensationsmaßnahmeam Ortsrand kompensiert.
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6.2 Schutzgut Pflanzen/Biotope/BioIogische Vielfalt

Die Ermittlung des Kompensationsbedarf für dasSchutzgut Pflanzen/Biotope/Biologische Vielfalt erfolgt
ebenfalls anhand des gemeinsamen Bewertungsmodells der Landkreise BO, RV und SIG auf Basis der
Ökokontoverordnung von Baden-Württemberg.

Tabelle 3: Eingriffs-Kompensationsbilanz Schutzgut Pflanzen/Biotope/Biologische Vielfalt für die Ergänzungssatzung
Bestand

Nr. Biotoptyp
Modell Ökokonto-VO

'Fläche
(m2)

IGrund-
Inert

Biotop-
wert

Bilanz-

wert

60.10 |Von Bauwerken bestandene Fläche (Gcwerbcbcbauung + Nebenanlagen) 1.270l 1 1 1.270l
133.60 Intcnsivgrünland

Summe
3.830l

5.100l

6 6 22.980l

24.2501

Planung

Nr. Biotoptyp
Modell Ökokonto-VO

l Fläche
Km')

Biotopwcrt Bilanz-
wert

60.10 |Von Bauwerken bestandene Fläche (Gcwcrbebcbauung + Ncbenanlagen)
33.41 IFettwiese

2.790l

2.310] 13

2.790l

30.0301
145.40b NeupflanzungEinzelbäumeaufmittelwcrtigen Biotoptypen (13Stk.x 12+60 cm Stil x 6 ÖP)

Summe 5.100l

5.616l

38.436

IBilanz Differenz (Planung - Bestand) ][ 14.186l

Für das Schutzgut Pflanzen/Biotope/Biologische Vielfalt entsteht durch den geplanten Eingriff unter
Berücksichtigung der im Plangebiet vorgesehen Minimierungsmaßnahmen ein Kompensations-
überschuss in Höhe von 14.186 Okopunkten.

Tabelle 4: Gesamtbilanz

Schutzgut Boden
Ökopunkte

|Schutzgut Pflanzen Et Biologische Vielfalt
-16.213

14.1861

GESAMT -2.027l

Insgesamt ergibt sich für die Schutzgüter Boden, Pflanzen/Biotope/Biologische Vielfalt ein Kompen-
sationsdefizit von 2.027 Okopunkten, welche durch geeignete Kompensationsmaßnahmen
auszugleichen sind.
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6.3 Kompensationsmaßnahme Kl

Tabelle 5: Bilanzierung der Kompensationsmaßnahme für das Schutzgut Boden
Maßnahme Fläche

(mq
ÖP / m2 Aufwertung in

ÖP
nichtanrechenbar'

Aufwertungspotential 01

0 0|

0

Tabelle 6: Bilanzierung der Kompensationsmaßnahme für das Schutzgut Pflanzen/Tiere/Biologische Vielfalt
Planung

Nr. Biotoptyp

Modell Ökokonto-VO

Fläche
(mg

Biotopwert Bilanz-
l wert

45.10b K1: Obstbäume auf mittelwertigem Biotoptyp (3 Stk. x 12+60 cm StU x 6 OP)

Summe

1.296

1.296l

Aufwertungspotential (Planung - Bestand) 1.296|

Die Anrechnung der Kompensationsmaßnahme K1 (Pflanzung von 3 Obstbäumen) führt zu einer
Aufwertung von 1.296 Ökopunkten.

Tabelle 7: Gesamtbilanz nach Kompensationsmaßnahme

Ausgeichsbedarf Boden

Ökopunkte

Kompensationsmaßnahme Boden

-16.213

0|

lAusgeichsbedarf Pflanzen/Biotope

KompensationsmaßnahmePflanzen/Biotope

14.1861

1.296l

GESAMT -731

6.4 Fazit

Durch die vorgeschlagene Maßnahme werden die Beeinträchtigungen für Naturhaushalt und Landschaft
auf das unbedingt erforderliche Maß gesenkt und verbleibende erhebliche Beein-'trächtigungen fast in
vollem Umfang ausgeglichen. Das Vorhaben ist daher in naturschutz-'rechtlichem Sinn gemäß § 15
Abs. 2 BNatSchG als kompensiert zu betrachten.

Hinweise

1. Ver-und Entsorgung

Die Versorgung mit Wasser, Strom und Telekommunikationsverbindungen wird über die Versorgungs-
träger sichergestellt. Die Müllentsorgung erfolgt über das Entsorgungssystem des Landkreises Sig-
maringen.

Die zur Bebauung vorgesehenen Grundstücke können im Zuge der Erschließungsmaßnahme an die
öffentliche Wasserversorgung angeschlossen werden. Die Anschlusspunkte sind die bestehenden Wasser-
Versorgungsleitungen in Wattenreute. Die entsprechenden Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien
der Regionalnetze Linzgau bezüglich der Wasserversorgung sind von den Bauherren einzuhalten.

2. Bodenschutz

Der anfallende Erdaushub ist soweit als möglich auf den Baugrundstücken unterzubringen. Auf die
Pflichten zur Beachtung des Bodenschutzgesetzes BBodSchG wird hingewiesen. Darüber hinaus gelten
die zum Schutz des Bodens getroffenen Regelungen: Unbelasteter verwertbarer Erdaushub ist einer
Wiederverwertung zuzuführen. Eine Vor-Ort-Verwendung des Erdaushubs ist grundsätzlich Vorrang
einzuräumen. Diesem Gesichtspunkt ist bereits bei der Planung Rechnung zu tragen. Zu Beginn der
Baumaßnahme ist der Oberboden abzuschieben. Er ist vom übrigen Erdaushub getrennt bis zur weiteren
Verwendung zu lagern. Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche
Bodenbelastungen (z.B. Verdichtung) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Baustoffe, Bauabfälle
und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermischung mit Bodensubstrat
ausgeschlossen werden können. Unbrauchbare oder belastete Böden sind von verwertbarem Erdaushub
zu trennen und einer Aufbereitung oder geordneten Entsorgung zuzuführen.

Für den Umgang mit Böden, die zu Rekultivierungszwecken vorgesehen sind, insbesondere für deren
Lagerung und Einbringung, gelten die Vorgaben des Heftes 10, Luft-Boden-Abfall des Ministeriums für
Umwelt Baden-Württemberg.

Während der Baumaßnahmen sind Störungen des Bodenprofifs, Verdichtung und Verschmutzung des
Bodens, insbesondere auf künftigen Vegetationsflächen zu vermeiden. Zu beachten sind hierbei DIN
18300 (Erdarbeiten) und 18915 (Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke).

3. Gehölzanpflanzungen

Auf den privaten Grünflächen sind Gehölzpflanzungen zur Eingrünung des Siedlungsrandes vorzusehen.
Die Arten sind gemäß der Pflanztiste (siehe Anhang) zu verwenden.

1
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4. Straßenbegleitgrün

Von der Bepflanzung dürfen keine unmittelbaren Gefahren für den Verkehr der derzeitigen und
zukünftigen L 268 ausgehen. Der gemäß RPS 2009 einzuhaltende Mindestabstand für Bäume vom Rand
der befestigten Fahrbahn bei gleicher Geländehöhe und 70 km/h zulässiger Geschwindigkeit beträgt
mindestens 4,50 m. Bei Unterschreitung des Mindestabstandes sind passive Schutzeinrichtungen

365° freiraum + umwelt Seite 21 von 24



Klarstellunas- u. Eraänzunassatzuna „Wattenreute" Begründung mit Einariffs-Kompensationsbilanz

erforderlich. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass sich die Straßenbauverwaltung deshalb an den

Kosten notwendig werdender erforderlicher Schutzeinrichtungen nicht beteiligen kann.

5. Archäologische Denkmalpflege

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und Befunde (z. B. Mauern,

Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege beim

Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis
zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverändert
im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist
einzuräumen.
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III. Anhang

1. Pflanzenlisten

Pflanzliste zur Ortsrandeingrünung

Pflanzung von Obstbäumen, H 2xv, o.B., StU 12-14 cm, autochthones Pflanzmaterial. Alle Arten auch in

Sorten möglich:

Malus domestica Apfel

Prunus domestica Zwetschge

Pyrus cummunis Birne

Prunus avium Süßkirsche

Cydonia oblonga Quitte
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2. Fotodokumentation
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Untere Kreuzädter
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S 4 Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft

II. Erklärung der Planzeichen

1. Festsetzungen

d]

10000001
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Grenze des räumlichen Celtungsbcreichs der Klarsteltungs- und EfTgänzungssatcung gemäß § 34
Abs. 4 BauGB

Bereich der Klarstellungssatzung gemäß S 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB

Bereich der Ergänzungssatzung gcmäB 5 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB

Rächen gemäß S 34 BauGB, die von der Bebauung freizuhalten sind (S 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) und
die als Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und landschaft (5 9 Abs. l
Nr. 20 BauGB) genutzt werden.
Umgrenzung von Rächen für Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen. Sträuchcrn und sonstigen
Bepflanzungen gemäß 5 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Baugrenze

•^ Art und Maß der baulichen Nutzung gcmäB 59Abs. 1 Nr. 1 BauGB

K1: Pflanzung von standortgcrechten Obstbäumen gemäß 5 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

K2: Pflanzung von standortgcrcchtenObstbäumenauBcrhalb des Gcltungsberc ichs gemäB 5 9
Abs. 1 Nr. 25a BauGB

^vns/^ Umgrenzung von Rächen, die von der Bebauung freizuhalten sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10

2. Sonstige Planzeichen

Hauptvtrsorgungs- und Hauptabwasserieitungen (unterirdisch)

0

0

E
Hauptversorgungslcitungen (oberirdisch)

®**^ vorhandene Grundstocks- und Wegeparzellcn mit Grenzsteinen umd Fluretücksmummern

Höhenlinien mit Höhenangabcn

Geltungsbereich des Bebauungsplans 'Wattenreute. westlicher Or-tsrand, Teil A'"

3. Hinweise

Zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft gemäß 5 34 Abs. S Satz 3 BauGB - insbesondere zur Aufwertung
der Schutzgüter Pflanzen- und Tierwelt, W.sser sowie Orts- und landschaftsbild und zur Kompensation des Eingriffs
in das Schutzgut Boden werden Obstbäumc innerhalb (K1) und außerhalb (K2) des Geltungsbereichs gepflanzt
Pflanzliste siehe Begründung zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung .Wattenreute"

0 25 50 Meter

[

III. Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss gcmä ß § 2 Abs. 1 BauGB; Der Beschfuss zur Aufstellung der Satzung wurde durch den
Gemcinderat der Stadt Pfullendorf am 21.04.2016 gefasst Der Aufstellungsbeschluss wurdt ortsüblich bekannt
gemacht

2. Öffentliche Auslegung gemäß 5 3 (2) i.V.m. 5 13 (2) Satz 1 Nr. 2 BauGB: Der Planentwurf wurde in der
Verwaltung in der Zeit vom 09.05.2016 bis einschlicBlich 20.05.2016 zu jedermanns Einsicht ausgelegt
Die Bekanntmachung der Planauslegung wurde ortsüblich bekannt gemiacht

3. Sateungsbcschluss durch den Gemrindcrat gern. 5 10 BauGB: Der Plancntwurf wurde am 21.07.2016 als
Satzung beschlossen.

4. Inkrafttreten »em. 5 10 BauGB: Der Satzingsbeschluss wurde am 27.07.2016 ortsiiiblich bekanntgemacht
Damit hat die Satzung Rechtskraft erlangt

Pfullcndorf, Datum, Siegel

2 5. Juli 2016
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